
Gemeinde Strande 
 
 

3. Satzung zur Änderung der  
Satzung der Gemeinde Strande  

über die Erhebung von Abgaben für die zentrale Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Strande 

(Kostenerstattungs- und Gebührensatzung) 
    
Aufgrund des §§ 4 Abs. 1 und 17 Abs. 2 S. 1, 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-
Holstein (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.03.2003 (GVOBl. 2003, 57) 
zuletzt geändert d. Ges. v. 25.07.2025 (GVOBl. 2025, 121), der §§ 1 Abs. 1, 2, 6, 9a des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 27.01.2005 (GVOBl. 2005, 27) zuletzt geändert d. Ges. v. 
04.05.2022 (GVOBl., 2022, 564), der §§ 44 Abs. 3 S. 1 und 6 und 45 Abs. 1 S. 1 des 
Landeswassergesetzes (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.11.2019 
(GVOBl. 2019, 425) zuletzt geändert d. Ges. v. 13.12.2024 (GVOBl. 2024, 875) und des    
§ 14 der Abwassersatzung der Gemeinde Strande wird nach Beschlussfassung durch 
die Gemeindevertretung vom 09. Dezember 2025 folgende Satzung erlassen:  
  
    

§ 1 
   
Die Satzung über die Erhebung von Abgaben für die Zentrale Abwasserbeseitigung  
der Gemeinde Strande wird wie folgt geändert:  
  
In § 10 Satz 7 wird die Abwassergebühr für die Schmutzwasserbeseitigung 
(Zusatzgebühr) von „3,42 € je cbm“ in „3,98 € je cbm“ geändert.  
  
 

§ 2 
 

Die Regelung zur Datenverarbeitung des § 16 wird in Abs. 1 S. 2 präzisiert und 

erhält folgende Fassung: 

„Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 

lit. e)  Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) (Verordnung Nr. 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und Rates vom 27.4.2016: Amtsblatt L 119 vom 4.5.2016, S. 

1, ber. Amtsblatt L 314 vom 22.11.2016, S. 72, Amtsblatt L 127 vom 23.5.2018, S. 2) 

und des § 3 Abs. 1 Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zum Schutz 

personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz – LDSG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 02.05.2018 (GVBl. 2018, S. 162).“ 

 

Zudem wird der Abs. 1 und folgende Sätze 5 und 6 ergänzt: 

„Die Daten werden ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Aufgaben nach 
dieser Satzung und unter Beachtung der Grundsätze der DSGVO und des LDSG 
verarbeitet. Nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren 
werden sie gelöscht.“ 
 
 

 



 
§ 3 

  
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.  
Die Satzung ist auszufertigen und öffentlich bekannt zu machen.  
   
  
Strande, den 10. Dezember 2025  
   
Gemeinde Strande  
Der Bürgermeister  
  
  
Gez. Dr. Klink 


